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Grundbesitz der Kirche /Kirchenvermögen. 
Grunddissens, konfessioneller G., auch konfes
sionelle Grunddifferenz. In jüngster Zeit begegnet in 
der ökum. Diskussion verstärkt die These v. einem 
G., auf den alle einzelnen konfessionellen Glau
bensdifferenzen zurückgeführt werden könnten. 
Damit ist zugleich verbunden die Frage nach dem 
,,Wesen" od. ,,Prinzip" der Konfessionen über
haupt. Ein G. wird in den verschiedensten Berei
chen lokalisiert: im Verständnis der Offenbarung, 
der Gnade, in der Christologie, Pneumatologie, Ek
klesiologie u. in ihrer wechselseitigen Zuordnung, 
bzgl. des Glaubensaktes u. seiner Einbindung in die 
Kirche, in versch. Glaubenserfahrungen, in der Zu
ordnung v. HI. Schrift u. kirchl. Lehre, in der Auf
fassung v. Personalität, im Bereich des Wirklich
keitsverständnisses. Dabei wird der G. sowohl kon
kret inhaltlich bestimmt wie hermeneutisch in 
versch. Denkformen verankert. Eine besondere 
Rolle spielt in diesem Zshg. die je versch. Bestim
mung des Verhältnisses v. Gott u. Mensch im Heils
geschehen. 

Zur Beurteilung ist die zweideutige Verwendung 
des G.-Begriffes zu beachten, die höchst unter
schied!. Konsequenzen nach sich zieht. Die eine 
Richtung macht den G. für die Spaltung der Kon
fessionen im Bereich der Lehre verantwortlich u. 
schreibt ihm damit zugleich kirchentrennenden 
Charakter zu. Nicht zuletzt gab das Stagnieren im 
Fortschritt der ökum. Dialoge zu dieser These An
laß, verbunden mit der Behauptung, d<;1_ß angesichts 
eines bestehenden G. die erzielten Ubereinstim
mungen bloße Symptomkuriererei seien. Für die 
andere Position steht ein G. hingegen nicht im Wi
derspruch zu dem in den ökum. Dialogen erarbeite
ten Grundkonsens; ebensowenig kommt ihm 
zwangsläufig kirchentrennende Wirkung zu. Er 
äußert sich als Tendenz bzw. als komparativisches, 
nicht jedoch als kontradiktorisches Verhältnis. Die 
Rede v. G. will zeigen, daß die Einzeldifferenzen im 
Glauben nicht eine zufällige Slg. v. Streitigkeiten 
sind, sondern auf dem Hintergrund einer versch. 
Grundorientierung verstanden werden müssen. 
Wegen dieser Ambivalenz wird der Begriff z. T. ab
gelehnt. Sein Gebrauch erscheint dann als legitim, 
wenn er neutral-deskriptiv verwendet wird, um eine 
Vielzahl v. Einzelunterschieden zu erklären u. zu 
strukturieren. 
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